
Ilsenburg (Harz). Die neu ge-
staltete Kindertagesstätte „Kin-
derland am Eichholz" wird am 
Montag, 1. November, offiziell 
eingeweiht. Zunächst sind nur 
geladene Gäste willkommen. Das 
hat nichts damit zu tun, dass nie-
mand das neue Haus bewundern 
soll, sondern ist schlichtweg dem 
Umstand geschuldet, dass noch 
nicht alle Räume hundertprozen-
tig fertig sind.

„Es gab Probleme mit dem 
Trocknen einiger neuer Fußböden. 
Deshalb konnte dort nicht weiter 

gearbeitet werden und andere 
Gewerke mussten warten. Die 
Zeitverzögerungen waren in den 
wenigen Tagen bis zum offiziellen 
Eröffnungstermin dann nicht mehr 
aufzuholen", erklärte Kinderta-
gesstättenleiterin Monika Boll-
mann, die jedoch versprach, den 
angekündigten Tag der offenen Tür 
für alle Neugierigen nachzuholen. 
Im Dezember soll dies soweit 
sein und dann ist auch alles per-
fekt eingeräumt. „Ich bitte dafür 
einfach um Verständnis, denn in 
den nächsten Tagen werden noch 

genug Aufregungen auf Kinder, 
Eltern und nicht zuletzt die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einrichtung zukommen. Deshalb 
haben wir den Termin auf den De-
zember verschoben", erklärte sie.

In den vergangenen Monaten 
wurde die einzig verbliebene 
Kindereinrichtung der Kernstadt 
einer umfassenden Sanierung un-
terzogen, bei der es auch einige 
Umbauten gab. Vor allem wird 
die Einrichtung, die vom in Schö-
nebeck ansässigen Verein „PIN" 
(Paritätisch Integratives Netzwerk) 

betrieben wird, künftig auch in-
tegrative Gruppen haben. Neben 
den räumlichen Voraussetzungen 
haben auch mehrere  Erzieherin-
nen die dazu nötigen Qualifikatio-
nen erfolgreich gemeistert.

Seit August 2009 wurden in der 
Kindertagesstätte etwa 2,3 Millio-
nen Euro verbaut, davon 800 000 
Euro aus der Stadtkasse. Nach 
dem Umbau erhöht sich die zuge-
lassene Kapazität der Einrichtung 
auf 210 Plätze, 80 davon sind für 
Kinder im Krippenalter vorgese-
hen.
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Kinderland am Eichholz ist frisch saniert

Der Umzug kann jetzt beginnen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sehr geehrte Bürgerinnen und 

Bürger,

mindestens einmal jährlich fin-
den die Sitzungen des Stadtrates 
in Darlingerode und Drübeck 
statt, so am 13. Oktober 2010 in 
der Sandtalhalle. Der Stadtrat 
verabschiedete die neue Satzung 
über die Erhebung der Sondernut-
zungsgebühren. Die größte prak-
tische Bedeutung für die Bürger 
hat sicherlich die Regelung zur 
Aufstellung von Gerüsten auf öf-
fentlichen Flächen. Hierfür fallen 
zukünftig 1,00 Euro je laufendem 
Meter und Woche an. Die weiteren 
Details finden Sie in dieser Ausga-
be.

Der Vorschlag, mit dem Hort 
in die alte Grundschule in Ilsen-
burg umzuziehen und somit das 
sanierte Haus weiter zu nutzen, 
fand keine Mehrheit. Der geplante 
Ringtausch, das heißt der Auszug 
des Jugendtreffs aus der unzumut-
baren Baracke am Sportplatz in 
die jetzigen Horträume, lässt sich 

demzufolge nicht 
realisieren. Damit 
bleibt die Frage zu-
nächst offen, wo 
unsere Stadtjugend-
pfleger in Zukunft 
die Kinder und Ju-
gendlichen betreu-
en werden. 

Auf Vorschlag des 
Darlinge röder Ort-
schaftsrates wurde 
die Namensgebung 
der L 85 am Netto-
markt beschlossen. 
Sie trägt nunmehr 
die Bezeichnung 
„Am Steinkreis“. Mit der Ände-
rung des Bebauungsplanes „Ilse-
tal“ wird eine maßvolle Bebauung 
im Bereich der Mühlenstraße er-
möglicht. Der Satzungsbeschluss 
wurde gefasst. Die Stadträte 
stimmten ferner einer Kreditauf-
nahme in Höhe von maximal 220 
000 Euro zu. Hiervon sollen die 
von der Stadt zu tragenden Ei-
genmittel der Konjunkturpaket II 
-Maßnahmen (u. a. Elektroanlage 

Grundschule, Hort 
Darlingerode, Kita 
Drübeck) finanziert 
werden. 

Die neue Vereins-
förderrichtlinie wur-
de nach intensiver 
Diskussion mehr-
heitlich beschlos-
sen. Sie enthält eine 
Vielzahl von Verbes-
serungen und ist in 
dieser Ausgabe im 
Wortlaut enthalten. 
Beispielhaft seien 
die zukünftige ko-
stenfreie Nutzung 

städtischer Einrichtungen gemäß 
Ziffer 2 und der Zuschuss zu den 
Benutzungskosten von maximal 
20  Prozent in anderen Fällen ge-
nannt. Anträge auf Förderung sind 
bis zum 31.03.2011 zu stellen. 
Die Richtlinie gilt zunächst für ein 
Jahr. 

Abgelehnt wurde der Antrag 
auf Durchführung eines Bürger-
entscheides zum Sportplatzneu-
bau an der Harzlandhalle. 

Der Bürgermeister unterrichte-
te über anstehende und laufende 
Baumaßnahmen. Hierzu zählen 
u. a. die Wegeverbindung am Drü-
becker Nonnenbach, die Ilsenbur-
ger Schloßstraße (1. Bauabschnitt) 
sowie die Auftragserteilung über 
die Erneuerung der Tribüne am 
Eichholz-Sportplatz. 

Der Ausbau des Darlingeröder 
Hortes schreitet planmäßig vor-
an, ebenso die Erneuerung des 
Oehrenfelder Weg/ Bahnhofstra-
ße in Darlingerode sowie der 
Buchbergstraße in Ilsenburg. Die 
Ilsestraße wurde bereits fertigge-
stellt.

Die positive Entwicklung aller 
Ortsteile ist trotz schwieriger fi-
nanzieller Rahmenbedingungen 
auch im Jahre 2010 fortgeführt 
worden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Denis Loeffke, 
Bürgermeister

Bürgermeister Denis Loeffke

Trotz schwieriger Finanzlage setzt sich die
positive Entwicklung der Stadt fort

Denis Loeffke

Nicht nur von außen ist in der frisch sanierten Kindertagesstätte am Eichholz alles neu.

Ilsenburg (Harz). Die Stadt Il-
senburg hat sich an der bundes-
weiten Aktion „Stolpersteine" 
beteiligt. Mit dieser Aktion wird 
an die jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger erinnert, die unter 
der nationalsozialistischen Dik-
tatur in Deutschland zu leiden 
hatten. Vor den Wohnhäusern der 
Menschen werden so genannte 
Stolpersteine in den Fußweg ein-
gelassen. In Ilsenburg (Harz) wer-
den sie am Sonnabend, 30. Okto-
ber, ab 14 Uhr verlegt. Der Kölner 
Bildhauer Gunter Demnig, der 
Initiator der Aktion, wird dazu 
anwesend sein. Zur Finanzierung 
der Gesamtkosten von etwa 1500 
Euro hat der Stadtrat eine Spen-
denaktion angeregt. Wer die Ak-
tion unterstützen möchte, kann 
auf folgendes Konto einzahlen:

Konto 320 183 807   
    BLZ 810 52 000  
    Kennwort „Stolpersteine"

Möglich wurde das Projekt 
auch durch die Forschungen an 
der Goethe-Sekundarschule un-
ter Leitung von Franka Böhm.

Ilsenburg (Harz)

Stolpersteine
werden gelegt
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Ilsenburg (Harz). Seit dem 
18.10.2010 findet man direkt im 
Stadtzentrum von Ilsenburg, einen 
„altbekannten Laden“ mit neuem 
Gesicht: Deckerts Welt – Reisebüro 
und Dienstleistungsgeschäft. Jean-
nine Deckert, ein echtes Ilsenbur-
ger „Urgestein“, freut sich nun, im 
ehemaligem „Bucheck“ auf viele 
reise- und abenteuerlustige Kun-
den. Neben dem Reisebüro, bietet 
die „Event-Hexe“ viele spannende 
Abenteuer, unvergessene Momente 
und individuelle Erlebnisse an. Auch 
das Studio „Design by Tom“ hält 

sehr viele Angebote für die Kunden 
bereit: Vom Druckstudio über Fan-
artikel, bis hin zur Erstellung von In-
ternetpräsenzen wird alles möglich 
gemacht und viele Wünsche erfüllt! 
Auf 80 m² Geschäftsfläche werden 
Dienstleistungen angeboten, die es 
in dieser Konstellation selten gibt: 
Reisen, Events, Abenteuer, Webde-
sign, Druckstudio, Shirt Factory! 
Für „Groß und Klein“ ist garantiert 
etwas dabei! 

Viele Informationen gibt es auch 
auf der Internetpräsenz www.de-
ckertswelt.de  

Das Team von „Deckerts Welt“ 
freut sich auf Ihren Besuch!

Deckerts Welt

Email:
reisebuero@deckertswelt.de 

Vorbildliche Seniorenbetreuung

„Goldene Rosen" für ehrenamtliche Helferinnen

Die Helfergarde der  Volkssolidarität Drübeck wurde für ihr Engagement ausgezeichnet.

Ilsenburg (Harz). Vor einiger 
Zeit wurde Gudrun Röwer, ei-
ne Mitarbeiterin der Ilsenburger 
Stadtverwaltung, vom Stadtrat 
zur Behindertenbeauftragten 
der Stadt berufen. Ist sie haupt-
beruflich in der Verwaltung für 
Steuern zuständig, so kümmert 
sich Gudrun Röwer ehrenamt-
lich um ihre neue Aufgabe. 

Dazu wirkt sie eng mit den 
Fachleuten in Oehrenfeld zu-
sammen und unterstützt auch 
einzelne Menschen mit Beein-

trächtigungen bei ihren Pro-
blemen, Sorgen und Nöten. 
Doch damit nicht genug - die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung wählten 
sie auch noch zur Gleichstel-
lungsbeauftragten - ebenfalls eh-
renamtlich. „In diese Funktion 
bin ich zwar von den Kollegen 
der Verwaltung gewählt worden, 
aber ich verstehe die Aufgabe 
ebenfalls für alle Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt", er-
klärte sie.

Engagement im Ehrenamt

Nicht nur für Frauen da

AKTUELLES

Drübeck.  65 Jahre ist die 
Volkssolidarität in diesem Jahr 
alt geworden. Damit liegt die Se-
niorenvereinigung immer noch 
knapp unter dem Durchschnitts-
alter der meisten ihrer Mit-
glieder, denn die ehrenamtlich 
Aktiven haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, den Seniorinnen 
und Senioren in den Städten und 
Gemeinden etwas Abwechslung 
in den Lebensabend zu bringen.

Besonders gut gelingt dies seit 
Jahren im Ortsteil Drübeck. Un-
ter der Regie von Wilma Raabe 
und eines festen Stammes sehr 
aktiver Helferinnen hat sich ein 
reges und abwechslungsreiches 
Rentnerleben entwickelt. Für 
die Volkssolidarität selbst war 
dies der Anlass, auch einmal in 
der „Provinz" vorbeizuschau-

en. Und die Mitarbeiterinnen 
des Regionalverbandes Harz 
kamen nicht mit leeren Händen. 
Sie hatten ganz besondere Blu-
men dabei, „Goldene Rosen". 
Die medaillenähnlichen Aus-
zeichnungen wurden eigens zum 
Geburtstag der Volkssolidarität 
angefertigt, stellen also etwas 
ganz Besonderes dar. Geehrt 
wurden damit die langjährigen 
Helferinnen Ute Abel, Christa 
Lubahn, Helga Kühne, Ilse Boll-
mann, Sigrid Hellwig und Mar-
got Förderer.

Und zu ihrer eigenen Überra-
schung durfte auch Wilma Raa-
be eine solche Ehrung entgegen 
nehmen - sie hatte sich selbst 
nicht mit vorgeschlagen. Mar-
garethe Gerlach wird heute in 
Halberstadt besonders geehrt.

Neu in Ilsenburg (Harz)

Deckerts Welt - das etwas andere Reisebüro

Gudrun Röwer  
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Während des Interviews in München, das der MDR führte.

ILSENBURG LOKAL

Ilsenburg (Harz). Auf Einladung 
des Landes weilte der Bürger-
meister am 5. und 6. Oktober in 
München auf der größten Immobi-
lienmesse, der Exporeal. Während 
eines Interviews mit Staatssekretär 
Schubert wurde um Investoren 
für den Ilsenburger Kloster- und 
Schloss komplex geworben. Denis 
Loeffke nutzte den Aufenthalt, um 
für den Tourismus- und Wirtschafts-
standort Ilsenburg zu werben. 

Exporeal in München

Werburg für 
Klosterimmobilie

Ilsenburg (Harz). Die Stadt sucht 
einen oder mehrere Interessenten, 
die die Chronik von Ilsenburg auf-
arbeiten und weiterführen. "In der 
Stadt gibt es zwar viele Geschichts-
interessierte, einen Chronisten ha-
ben wir allerdings nicht", erklärte 
Bürgermeister Denis Loeffke, der 
eine Anregung von Karl Berke aus 
dem Stadtrat aufnahm. Interessen-
ten können sich beim Bürgermeister 
melden.

Dringend gesucht

Wer will die Chronik
pflegen?

Ilsenburg (Harz). Die zweite öf-
fentliche Sprechstunde plant Bürger-
meister Denis Loeffke für den kom-
menden Dienstag, 2. November, von 
15 bis 17 Uhr im alten Rathaus am 
Markt.

 Die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt können dem Stadtoberhaupt 
Fragen stellen oder auch Anregungen 
für die künftige Arbeit geben. Herzlich 
willkommen sind selbstverständlich 
auch Einwohner aus den Ortsteilen.

Bürgermeister

Öffentliche
Sprechstunde
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1050 Jahre Drübeck

Gottesdienst zum Erntedank beendet Jubiläumsfeiern

Unvergesslich bleibt der große Festumzug Anfang September. Tausende 
Besucher strömten dazu nach Drübeck.

AKTUELL

Ganz im Zeichen des Erntedanks stand der Abschlussgottesdienst des 
Drübecker Ortsjubiläums.

Drübeck. Mit einem Festgot-
tesdienst zum Erntedank ende-
ten Anfang Oktober die Feiern 
zum 1050. Drübecker Ortsjubi-
läum. Nach den Großereignissen 
des Sommers - allen voran der 
große Festumzug - klang das Ju-
biläum eher bedächtig aus. Der 
Männerchor Drübeck und der 
Chor der Kindertagesstätte ge-
stalteten den Gottesdienst musi-
kalisch mit, die Festpredigt hielt 
Propst Christoph Hackbeil.

Ortsbürgermeister Günter 
Abel dankte allen Organisatoren, 
Helfern und Sponsoren für die 
tolle Unterstützung während des 
Jubeljahres.

Jetzt geht´s los

Baustart in der 
Schlossstraße

Ilsenburg (Harz). In diesen 
Tagen beginnt der erste Teil 
der Sanierung der Schlossstra-
ße in Ilsenburg (Harz). Von der 
Einmündung der Wernigeröder 
Straße bis zur Hagenbergstraße 
soll der erste Bauabschnitt noch 
in diesem Jahr fertig werden. 
Eine entsprechende Umleitung 
zum Kloster und dem Ilsetal  ist 
wegen der Bauarbeiten ausge-
schildert.

Mit einem Festgottesdienst feierten Ilsenburger Katholiken kürzlich den 
75. Jahrestag der Weihe des Gotteshauses.

Katholische Gemeinde St. Benedikt

Große Feier zur Kirchweihe
Ilsenburg (Harz). Das 75. 

Jubiläum der Kirchweihe fei-
erte die Katholische Gemeinde 
St. Benedikt Ilsenburg (Harz) 
vor wenigen Tagen. Die Christen, 
die von Diakon Rainer 
Schulze seelsorgerisch betreut 
werden, hatten sich dazu die 
Partner der katholischen Ge-

meinde Wernigerode sowie 
Gäste aus Halberstadt und dem 
Kloster Huysburg eingeladen. 
Die Festpredigt hielt der Hal-
berstädter Domkapitular Nor-
bert Sommer. Anschließend fei-
erte die Gemeinde im Kloster
Ilsenburg mit ihren Gästen wei-
ter.

Drübeck/Ilsenburg (Harz).
In der Drübecker Kindertages-
stätte wird am heutigen Freitag 
ab 17.45 Uhr das traditionelle 
Laternenfest gefeiert. Nach ei-
nem Umzug durch den Ort gibt 
es einen kleinen Imbiss in der 

Einrichtung. Die Ilsenburger 
Eichholz-Tagesstätte lädt für 
Donnerstag, 4. November, zum 
Laternenumzug ein. Treff ist um 
17 Uhr auf dem Markt. Von dort 
aus wird zur Grundschule mar-
schiert.

Zum Martinstag

Laternenumzüge starten

Heute Abend lädt die Kindertagesstätte Drübeck wieder zum beliebten 
Laternenumzug ein. Beginn ist um 17.45 Uhr.
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Vom Erz zum Metall– der neue Ilsenburger Industrielehrpfad

Weltkulturerbe - kompakt und im Mini-Format

Prof. Klaus Oppermann (rechts), einer der Erbauer des Ilsenburger Industrielehrpfades erläutert während 
einer Führung interessante Details zur Hüttengeschichte.

Einwohnemeldeamt

Neue Ausweise
Ilsenburg (Harz). Ab dem 1. No-

vember werden laut Gesetz im Ein-
wohnermeldeamt der Stadtverwaltung 
nur noch Anträge auf neue Bundesper-
sonalausweise entgegen genommen. 
Alte Ausweise bleiben gültig.

AKTUELLES

Ilsenburg (Harz). Annegret Bi-
schoff und Barbara Hofmann laden 
am heutigen Freitag ab 17 Uhr zu ei-
ner weiteren Folge ihrer Kleinkunst-
Reihe „ Hausmusik&Literatur" in 

das Pfarrhaus der Evangelischen 
Gemeinde Ilsenburg ein. Die Dar-
bietungen aus Liedern und Ge-
dichten haben das aktuelle Thema 
„Herbstzauber".

Kleinkunst

Herbstzauber im Pfarrhaus

Ilsenburg (Harz). Eine neue 
Attraktion wurde kürzlich unter 
der Regie des Harzklub-Zweig-
vereins Ilsenburg in der Stadt 
Ilsenburg (Harz) eröffnet – ein 
Industrielehrpfad. Maßgeblichen 
Anteil am Zustandekommen des 
Projektes hatte mit Prof. Klaus 
Oppermann ein Fachmann auf 
dem Gebiet der Metallurgie. 

„Vom Erz zum Metall" ist der 
Weg benannt, wenngleich sein 
Ausgangspunkt dort liegt, wo 
das fertige Metall verarbeitet 
wird - an der Einfahrt zur Grob-
blech GmbH - dem Walzwerk. 
Der Weg schildert die tausend-
jährige Geschichte der Stadt 
und belegt, dass der Erzabbau 
und die Harzer Wälder mit ihren 
zum Verhütten dringend benöti-
gten Holz den wirtschaftlichen 
Aufschwung der Region begrün-
deten.

Und so steht am Eingang 
des Industrielehrpfades auch 
ein Rennofen, die Urform der  
heutigen hochmodernen  
Hochöfen, in denen vor mehr  
als 600 Jahren das erste Eisen 
aus dem Erz geschmolzen wur-
de.

Die Route führt den Besu-
cher über alle wichtigen, im  
Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung ste-
henden Objekte. Und Klaus Op-
permann lässt nicht unerwähnt, 
dass der Ilsenburg-Besucher ein 
Weltkulturerbe im Miniatur-For-
mat vor sich hat. „Das Wasser-
regal,  das kürzlich im Harz zum 
Weltkulturerbe erhoben wurde, 
gibt es bei uns auch - nur we-
sentlich kompakter. 

Die Menschen hier haben 
nach dem gleichen Muster ihre 
Industrien aufgebaut", erklärte 
er kürzlich.

Apropos Führung: Diese 
können über die Rufnummer 
039452 - 19433 in der Touris-
mus GmbH gebucht werden. 
Und die Interessenten müssen 
nicht unbedingt als Touristen in 
der Ilsestadt weilen.

Stadtrat und Bürger- 
meister zeugten sich hocher-
freut, über das in ehrenamt-
licher Arbeit realisierte Projekt,  
das durch ortsansässige Betriebe  
und das Teutloff-Bildungswerk 
maßgeblich unterstützt worden 
ist.

Auch der Ilsenburger Harzklub-Zweigverein konnte sich auf der Messe 
„HarzVital" dem Publikum präsentieren.

Zur Eröffnung der Messe bot der Chor der Prinzess-Ilse-Grundschule ein kleines Programm für die Ehren-
gäste.

Ilsenburg (Harz). Es war ein 
Experiment, und es ist gelungen. 
Jürgen E.F. Köhne, Messeveranstal-
ter aus Hannover, hat seine heim-
liche Liebe zu Ilsenburg auch im 
Herbst bestätigt bekommen. Schon 
im Frühjahr zur Eröffnung seiner 
Messe „Haus&Bau" schwärmte er 
von der Stadt, den Unternehmen 
und den Besuchern der Messe. 
„Ilsenburg ist der einzige unserer 

Messestandorte, in dem die Leute 
schon vor der Öffnung der Türen 
vor der Halle stehen", bemerkte er 
damals. Und die „Haus&Bau" hat 
sich so bei den Besuchern einge-
prägt, dass sich einige ganz Eifrige 
schon am Freitagmorgen vor die 
Tür der „HarzVital" stellten und 
Einlass begehrten. Im Gegensatz 
zur „Haus&Bau" öffnete die Messe 
aber erst am frühen Nachmittag.

Die Aussteller kamen aus vielen 
Bereichen. Tourismusanbieter wa-
ren ebenso vor Ort wie Produzenten 
von Gesundheitsartikeln, medi-
zinische Fachleute, Anbieter von 
Sportartikeln oder Orthopäden. 
Neben der reinen Ausstellungstä-
tigkeit legten die Organisatoren 
besonders viel Wert auf Informa-
tionen außerhalb der „Messehal-
le". So wurde ein Nebenraum der 

Harzlandhalle für zahlreiche Fach-
vorträge genutzt, die ein breites 
Echo fanden. Angeboten wurden 
die Vorträge vielfach von Refe-
renten der Kreisvolkshochschule 
Harz und Vertretern der Aussteller.

Insgesamt 2500 Besucher zähl-
ten Jürgen E.F. Köhne und sein 
Team am Messewochenende. „Mit 
den Zahlen bin ich persönlich und 
auch ein Großteil der Aussteller 

zufrieden. Angesichts der Tatsache, 
dass die „HarzVital" eine Premiere 
darstellte, ist diese gelungen", re-
sümierte der Veranstalter. Und er 
ließ durchblicken, dass es neben 
der nächsten „Haus&Bau" vom 
11. bis 13. März Mitte Oktober des 
kommenden Jahres die zweite Auf-
lage der „HarzVital" geben wird. Es 
habe bereits mehrere Anfragen von 
Interessenten gegeben.

2500 Besucher in der Ilsenburger Harzlandhalle

Messe „HarzVital" zur Premiere gut angenommen

Darlingerode. Der neue Netto-
Einkaufsmarkt vor den Toren des 
Ortsteils soll wahrscheinlich noch 
im Monat November öffnen. Die 
Bauarbeiten gingen zügig voran, 

so dass die ersten Kunden zum 
Monatsende erwartet werden. 
Einen genauen Eröffnungstermin 
wollte allerdings noch niemand 
nennen.

Darlingerode

Netto-Markt öffnet bald
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Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) hat in seiner Sitzung am 13. 
Oktober 2010 die Jahresrechnung der 
Gemeinde Drübeck für das Haushalts-
jahr 2008 beschlossen und dem Bür-
germeister die Entlastung erteilt.
Gemäß § 108 Abs. 5 der Gemeinde-

ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in der zur Zeit gültigen Fassung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechen-
schaftsbericht für das Haushaltsjahr 
2008 in der Zeit vom 01. 11. 2010 bis 
15. 11. 2010 während der Dienstzeiten 
der Stadt Ilsenburg im Verwaltungsge-

bäude, Harzburger Straße 24, Zimmer 
332, öffentlich aus.

Ilsenburg (Harz), den 19.10.2010 

gez. Niemzok
Stellv. Bürgermeisterin

Stadt Ilsenburg (Harz) – 
Bekanntmachung der Jahresrechnung der Gemeinde Drübeck für das Haushaltsjahr 2008

Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) hat in seiner Sitzung am 13. 
Oktober 2010 die Jahresrechnung der 
Gemeinde Darlingerode für das Haus-
haltsjahr 2008 beschlossen und dem 
Bürgermeister die Entlastung erteilt.
Gemäß § 108 Abs. 5 der Gemeinde-

ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in der zur Zeit gültigen Fassung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechen-
schaftsbericht für das Haushaltsjahr 
2008 in der Zeit vom 01. 11. 2010 bis 
15. 11. 2010 während der Dienstzeiten 
der Stadt Ilsenburg im Verwaltungsge-

bäude, Harzburger Straße 24, Zimmer 
332, öffentlich aus.

Ilsenburg (Harz), den 19.10.2010 

gez. Niemzok
Stellv. Bürgermeisterin

Stadt Ilsenburg (Harz) – 
Bekanntmachung der Jahresrechnung der Gemeinde Darlingerode für das Haushaltsjahr 2008

Die Steuerberatungsgesellschaft Kars-
ten Todt & Partner hat den Jahresab-
schluss sowie den Lagebericht vom 
01.01.2009 bis 31.12.2009 geprüft und 
mit Datum vom 02.06.2010 die Ord-
nungsmäßigkeit bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der 
Tourismus GmbH Ilsenburg hat am 
24.08.2010 den Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr 2009 festgestellt, 
das Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes be-
stätigt und über die Verwendung des 
Ergebnisses entschieden.
Hiermit erfolgt die Bekanntmachung 
lt. § 121, Abs. 1 Ziff. 1b GO LSA.
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt liegen zur Einsichtnahme vom 

01.11.2010 bis 15.11.2010 zu den Ge-
schäftszeiten in den Räumen der Tou-
rismus GmbH Ilsenburg, Marktplatz 1 
38871 Ilsenburg (Harz), aus.

Ilsenburg (Harz), den 15.10.2010

gez. Loeffke
Bürgermeister 

Stadt Ilsenburg – Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2009
der Tourismus GmbH Ilsenburg

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
VHL Vahle & Langholz GmbH Zweig-
niederlassung Berlin hat den Jahres-
abschluss sowie den Lagebericht vom 
01.01.2009 bis 31.12.2009 geprüft und 
mit Datum vom 20.05.2010 uneinge-
schränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der 
Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH hat 
am 29.06.2010 den Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr 2009 festgestellt, 
das Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes be-
stätigt und über die Verwendung des 
Ergebnisses entschieden.
Hiermit erfolgt die Bekanntmachung 
lt. § 121, Abs. 1 Ziff. 1b GO LSA.
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt liegen zur Einsichtnahme vom 
01.11.2010 bis 15.11.2010 zu den Ge-

schäftszeiten im Büro der Ilsenburger-
Freizeit-Bau GmbH, Harzburger Stra-
ße 24, 38871 Ilsenburg (Harz), aus.

Ilsenburg (Harz), 
den 15.10.2010

gez. Loeffke
Bürgermeister 

Stadt Ilsenburg – Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2009
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft Dr. Paul, 
Hartmann & Coll. KG hat den Jahres-
abschluss sowie den Lagebericht vom 
01.01.2009 bis 31.12.2009 geprüft und 
mit Datum vom 03.03.2010 die Ord-
nungsmäßigkeit uneingeschränkt be-
stätigt.
Die Gesellschafterversammlung der 
Ilsenburger Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH Ilsenburg hat 

am 30.04.2010 den Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2009 festgestellt, 
das Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes be-
stätigt und über die Verwendung des 
Ergebnisses entschieden.
Hiermit erfolgt die Bekanntmachung 
lt. § 121, Abs. 1 Ziff. 1b GO LSA.
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt liegen zur Einsichtnahme vom 
01.11.2010 bis 15.11.2010 zu den Ge-

schäftszeiten in den Räumen 332 oder 
333 der Stadtverwaltung Ilsenburg, 
Harzburger Straße 24, 38871 Ilsenburg 
(Harz), aus.

Ilsenburg (Harz), 
den 15.10.2010

gez. Loeffke
Bürgermeister 

Stadt Ilsenburg – Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2009
der Ilsenburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Ilsenburg 
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Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) hat in seiner Sitzung am 13. 
Oktober 2010 die Jahresrechnung der 
Stadt Ilsenburg für das Haushaltsjahr 
2008 beschlossen und dem Bürger-
meister die Entlastung erteilt.
Gemäß § 108 Abs. 5 der Gemeinde-

ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in der zur Zeit gültigen Fassung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechen-
schaftsbericht für das Haushaltsjahr 
2008 in der Zeit vom 01. 11. 2010 bis 
15. 11. 2010 während der Dienstzeiten 
der Stadt Ilsenburg im Verwaltungsge-

bäude, Harzburger Straße 24, Zimmer 
332, öffentlich aus.

Ilsenburg (Harz), den 19.10.2010
 

gez. Niemzok
Stellv. Bürgermeisterin

Stadt Ilsenburg (Harz) –
 Bekanntmachung der Jahresrechnung der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2008

1. Grundsätze und Ziele der Förderung
1.1. Die Stadt Ilsenburg sieht im Vereins-
wesen mit seinen vielseitigen 
Verflechtungen in den Gesundheits-, So-
zial-, Jugend- oder Bildungsbereichen ge-
wichtige Argumente einer ausgewogenen 
Vereinsförderung.
Die Richtlinie hat zum Ziel, eine gleich-
mäßige, gerechte und überschaubare 
Förderung der Vereine zu erreichen und 
soll gleichzeitig alle Bereiche (Sport/Kul-
tur/Senioren/Jugend/Heimatpflege) ab-
decken.
1.2. Mit der Förderung will die Stadt 
Ilsenburg (Harz) sicherstellen, dass die 
Ilsenburger Vereine verstärkt in der Lage 
sind, eine möglichst breite Bevölkerungs-
schicht für Sport, Kultur, Jugend und So-
ziales zu gewinnen und ein umfassendes 
Freizeitangebot zu verwirklichen.
1.3 Die Zuschüsse können nur im Rah-
men der haushaltsmäßig bereitgestellten 
Mittel gewährt werden. Ein Rechtsan-
spruch auf die Leistungen nach dieser 
Richtlinie besteht nicht.
1.4. Die Förderung nach dieser Richt-
linie soll gleichzeitig die Eigeninitiative 
der Vereine anregen und gilt als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Eine angemessene Eigenleis-
tung der Vereine und zeitgemäße Mit-
gliedsbeiträge sind daher Voraussetzung 
für finanzielle Fördermaßnahmen der 
Stadt Ilsenburg. Gefördert wird nur der 
Amateurbereich.
1.5. Leistungen nach der Vereinsförde-
rungsrichtlinie werden nur eingetragenen 
und gemeinnützigen Vereinen gewährt, 
die ihren Sitz in Ilsenburg haben und de-
ren Mitglieder überwiegend Ilsenburger 
Bürger sind.
1.6. Bei weiteren Zuschüssen Dritter 
entfällt bei Einzelanträgen der Zuschuss 
der Stadt oder reduziert sich prozentual. 
Bei dem begründeten Verdacht falscher 
Angaben entfällt der Anspruch ganz.
1.7. Damit -soweit vertretbar- eine fi-
nanzielle Gleichstellung der Benutzer 
von städtischen und Einrichtungen Drit-
ter geschaffen wird, unterstützt die Stadt 
Vereine, die auf die Einrichtungen Drit-
ter angewiesen sind, mit Zuschüssen zu 
den Benutzungskosten. Gleiches gilt für 
städtische Anlagen und Einrichtungen, 
die von Vereinen gemietet oder gepachtet 
sind und von diesen eigenverantwortlich 
bewirtschaftet werden. Gleiches gilt für 
städtische Anlagen und Einrichtungen, 
die von Vereinen gemietet oder gepachtet 
sind und von diesen eigenverantwortlich 
bewirtschaftet werden.

2.  Förderungsarten
2.1.  Benutzung der städtischen 
 Anlagen und Einrichtungen
Die Stadt Ilsenburg (Harz) stellt den Il-
senburger Vereinen im Rahmen der vor-
handenen Möglichkeiten alle städtischen 
Einrichtungen für ihre satzungsgemäßen 
Unternehmungen kostenlos zur Verfügung. 

Dies gilt nicht:
–  für Einrichtungen und Räumlichkeiten 

die ausschließlich von nur einem Verein 
genutzt werden,

–  für Veranstaltungen oder Wettkämpfe 
bei denen Einnahmen erwirtschaftet 
werden,

–  für gewerbliche Unternehmungen und 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe,

–  für städtische Einrichtungen mit ei-
genen Entgelt- oder Benutzungsord-
nungen (Freibad, Museum u.a.).

2.2.  Zuschüsse zu den Benutzungs- bzw. 
Bewirtschaftungskosten

2.2.1. Die Stadt Ilsenburg (Harz) gewährt 
Zuschüsse zu den Benutzungskosten 
von Anlagen und Einrichtungen Dritter 
und von städtischen Einrichtungen, die 
ausschließlich von einem Verein genutzt 
werden. Der Zuschuss beträgt bis zu 20 
Prozent der anfallenden Benutzungskos-
ten.
2.2.2. Die Jugendeinrichtungen bekommen 
den Bewirtschaftungszuschuss in der Höhe, 
wie sie ihn auch vom Landkreis Harz be-
kommen, maximal jedoch 500,00 .
2.2.3. Die Bezuschussung der von einer 
breiten Öffentlichkeit genutzten Sport-
plätze wird adäquat der letzten Jahre und 
entsprechend der bestehenden Verträge 
beibehalten.

2.3. Materielle Förderung
Die Stadt Ilsenburg unterstützt die Ver-
eine im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit 
der kostenlosen Zurverfügungstellung 
von Equipment und Bauhofleistungen.
2.4. Jubiläumsaufwendungen
Auf Antrag werden den Ilsenburger Ver-
einen Zuwendungen zu folgenden Jubilä-
en gewährt:  
- 50 Jahre = 100,00 
- 75 Jahre = 125,00 
- 100 Jahre = 150,00 
Der Betrag für darüber hinaus gehende Ju-
biläen (alle 25 Jahre) bleibt bei 150,00 .
2.5. Zuschüsse für  Großveranstaltungen
Auf Antrag können Vereinen für die Durch-
führung von Großveranstaltungen, die von 
erheblicher Bedeutung für das sportliche 
und kulturelle Leben der Stadt Ilsenburg 
sind, Zuschüsse gewährt werden.
2.6.  Förderung freier Initiativen
In Anerkennung und zur Unterstützung 
von Projekten und Leistungen freier Ini-
tiativen stellt die Stadt Ilsenburg im Rah-
men ihrer Möglichkeiten Haushaltsmit-
tel zur Verfügung. Neben der möglichen 
finanziellen Förderung ist insbesondere 
die beratende, vermittelnde und organi-
satorische Unterstützung der Stadt durch 
das Sachgebiet Kultur und Sport we-
sentlicher Bestandteil der kommunalen 
Förderung. Bedingungen für die Förder-
würdigkeit von Projekten sind die Ge-
währleistung des Zugangs für alle Bürger, 
das Bestehen von öffentlichem Interesse, 
das Vorhandensein von Eigeninitiative 
und Mitverantwortung sowie die Vorlage 
eines Kosten- und Finanzierungsplanes 
(einschließlich Leistungen Dritter).

3. Antragstellung
3.1.  Für das Jahr 2011 sind die Anträge 
auf Förderung nach dieser Richtlinie bis 
zum 31. März 2011 bei der Stadt Ilsenburg 
einzureichen. Für die nächsten Jahre sind 
die Anträge jeweils bis zum 30. November 
für das darauf folgende Jahr zu stellen. 
Bei Neugründung von Vereinen entfällt 
die Fristsetzung für die Antragstellung.
3.2. Der Sozial- und Kulturausschuss 
wird über die Anträge beraten und eine 
Empfehlung zur Fördermittelvergabe ab-
geben. Die endgültige Entscheidung liegt 
beim Bürgermeister der Stadt Ilsenburg. 
Nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 der Gebiets-
änderungsverträge entscheiden die Ort-
schaftsräte im Rahmen der zur Verfügung 
gestellten Haushaltsmittel abschließend 
über die Vergabe von Zuwendungen an 
eingetragene Vereine des Ortsteiles.

4. Nachweis über Verwendung
Über die satzungsgemäße bzw. dem För-
dermittelbescheid entsprechende Ver-
wendung der Fördermittel ist der An-
tragsteller gegenüber der Stadt Ilsenburg 
nachweispflichtig.

5. Folgen zweckwidriger Verwendung
Die Zuwendung ist sofort in voller Höhe 
zurückzuzahlen, wenn
a) Der Verwendungszweck ohne vorhe-
rige Zustimmung der Stadt Ilsenburg 
geändert wird,
b) Die mit der Bewilligung vorhandenen 
Voraussetzungen und Auflagen nicht er-
füllt werden.

6. Übergangsregelung
Die unterschiedliche bisherige Förder-
praxis in den Ortsteilen bedarf der beson-
deren Berücksichtigung. Derzeit gewähr-
te finanzielle Zuwendungen an Vereine 
und Gruppierungen werden in den Folge-
jahren um jeweils ein Drittel abgesenkt. 
Für nicht förderberechtigte Gruppen er-
lischt die Förderung entsprechend.

7. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. 
01. 2011 in Kraft und gilt befristet bis 
zum 30. 11. 2011. Gleichzeitig treten die 
Ilsenburger Sportförderrichtlinie (Nr. 
2.47/1994) vom 01.01.1995 und die Richt-
linie zur Förderung kulturtragender Ver-
eine sowie kultureller Maßnahmen und 
Projekte (Nr. 1.336/1993) vom 01.01.1994 
außer Kraft.

Ilsenburg (Harz), den 13. 10. 2010 
gez. Loeffke, Bürgermeister

Vereinsförderungsrichtlinie der Stadt Ilsenburg (Harz)

Die vom Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) in seiner öffentlichen Sitzung am 
13. 10.  2010 beschlossenen Vereinsför-
derrichtlinie der Stadt Ilsenburg (Harz) 
wird hiermit ortsüblich bekannt ge-
macht.

Die Vereinsförderrichtlinie der Stadt Il-
senburg (Harz) tritt am 01. 01. 2011 in 
Kraft.

Ilsenburg (Harz), den 22. 10. 2010   
gez. Loeffke,  Bürgermeister

Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ilsenburg (Harz)
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Aufgrund § 6 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der derzeit gültigen Fas-
sung in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Einführung straßen- 
und verkehrsrechtlicher Vorschriften 
(Straßengesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt – StrG LSA) in der derzeit 
gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Ilsenburg (Harz) am 13. 10. 2010 
folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich
Für Sondernutzungen auf öffentlichen 
Straßen gem. § 1 Abs. 1 der Satzung 
über die Erlaubnis der Sondernutzung 
von öffentlichen Straßen in der Stadt 
Ilsenburg (Harz) (nachfolgend Stadt 
genannt) werden Sondernutzungsge-
bühren nach den folgenden Bestim-
mungen erhoben.

§ 2 Gebührenpflicht
(1)  Die Gebühren für Sondernutzungen 

werden nach dem anliegenden Ge-
bührentarif erhoben. Der Gebüh-
rentarif ist Bestandteil dieser Sat-
zung. Ist eine Sondernutzungsart 
nicht im Gebührentarif enthalten, 
richtet sich die Gebühr nach einer 
im Gebührentarif enthaltenen ver-
gleichbaren Sondernutzungsart.

(2)  Die Gebührenpflicht entsteht un-
abhängig von der tatsächlichen 
Nutzung der öffentlichen Straßen 
grundsätzlich mit der Erteilung der 
Sondernutzungserlaubnis. Bei un-
erlaubter Sondernutzung entsteht 
sie mit Beginn der tatsächlichen 
Nutzung.

(3)  Bei zeitlicher oder räumlicher 
Überschreitung der erlaubten Son-
dernutzung sowie bei unerlaubter 
Sondernutzung wird die doppelte 
Höhe des entsprechenden Gebüh-
rentarifes erhoben.

(4)  Die nach dem Tarif zu erhebende 
Gebühr wird für jedes angefangene 
Kalenderjahr, jeden angefangenen 

Kalendermonat, jede angefangene 
Woche und für jeden angefangenen 
Tag errechnet. Die Gebühr wird auf 
volle Euro-Beträge aufgerundet.

(5)  Ist die sich nach § 2 Abs. 1 dieser 
Satzung ergebende Gebühr gerin-
ger als die im Tarif festgesetzte 
Mindestgebühr, so wird die Min-
destgebühr erhoben.

(6)  Sondernutzungen, die gemäß § 6 
Abs. 1 der Satzung über die Er-
laubnis der Sondernutzung von 
öffentlichen Straßen in der Stadt 
keiner Erlaubnis bedürfen, sind ge-
bührenfrei.

§ 3 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist
      a) der Antragsteller,
     b) der Erlaubnisnehmer, auch wenn 
er den Antrag nicht selbst gestellt hat.

(2) Sind mehrere Personen Gebühren-
schuldner, so haften sie als Gesamt-
schuldner.

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Ge-
bühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht
a) für zeitlich begrenzte Sondernut-
zungen bei Erteilung der Erlaubnis für 
deren Dauer;
b) für Sondernutzungen auf Widerruf 
erstmalig bei der Erteilung der Er-
laubnis für das laufende Kalenderjahr, 
für nachfolgende Jahre jeweils am 1. 
Januar;
c) für unerlaubte Sondernutzungen 
rückwirkend mit deren Beginn.
(2)  Die Gebühr wird mit der Sonder-

nutzungserlaubnis festgesetzt. 
(3)  Der Erlaubnisnehmer kann von der 

Stadt keinen materiellen und fi-
nanziellen Ersatz verlangen, wenn 
die Straße gesperrt, geändert oder 
eingezogen wird oder die Erlaubnis 
widerrufen wird.

§ 5 Gebührenerstattung
(1)  Wird eine befristet erteilte Son-

dernutzung vorzeitig aufgegeben, 
besteht kein Anspruch auf Er-
stattung entrichteter Gebühren.                                                                                           
                                                           

(2)  Im Voraus entrichtete Gebühren 
werden anteilmäßig erstattet, wenn 
die Sondernutzungserlaubnis aus 
Gründen widerrufen wird, die vom 
Gebührenschuldner nicht zu ver-
treten sind.                                        

§ 6 Stundung, Niederschlagung 
      und Erlass
Stellt die Erhebung der Sondernut-
zungsgebühr im Einzelfall eine unbil-
lige Härte dar, kann die Stadt Stun-
dung, Niederschlagung oder Erlass 
gewähren. Sofern die Sondernutzung 
gemeinnützige Zwecke erfüllt, wird 
keine Sondernutzungsgebühr erho-
ben. 

§ 7 Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach 

der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Ilsenburg (Harz) in Kraft 
und hat eine Gültigkeit von einem 
Jahr ab Bekanntmachung. Sollten 
innerhalb dieses Jahres keine Tat-
bestände eintreten, die eine Ände-
rung der Satzung zur Folge haben, 
verlängert sich die Gültigkeit auf 
unbefristete Zeit. 

(2)  Die Sondernutzungsgebührensat-
zung der Verwaltungsgemeinschaft 
Ilsenburg vom 18. 05. 1995 tritt mit 
Inkrafttreten dieser Satzung außer 
Kraft.

Ilsenburg (Harz), den 13. 10. 2010 

gez. Loeffke, 
Bürgermeister

Anlage
Gebührentarif

Satzung über die Erhebung von Sondernutzungsgebühren in der Stadt Ilsenburg (Harz)

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Sondernutzungsgebühren in der 
Stadt Ilsenburg (Harz) vom 13. 10. 2010 – G e b ü h r e n t a r i f –

Die vom Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) in seiner öffentlichen Sitzung 
am 13. 10. 2010 beschlossene Neufas-
sung der Satzung über die Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren in der 
Stadt Ilsenburg (Harz) wird hiermit 

ortsüblich bekannt gemacht. Die 
Satzung über die Erhebung von 
Sondernutzungsgebühren in der 
Stadt Ilsenburg (Harz) tritt mit dem 
Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Ilsenburg (Harz), 
den 
22. 10. 2010    

gez. Loeffke
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung Stadt Ilsenburg (Harz) – Satzung über die Erhebung von 
Sondernutzungsgebühren in der Stadt Ilsenburg (Harz)Öffentliche Ausschreibung –

Gebäudereinigung

1. Auftraggeber
Stadt Ilsenburg (Harz)
Harzburger Straße 24
38871 Ilsenburg (Harz)
Tel. (039452) 84-0
Fax: (039452) 84-114
E-Mail: 
u.fahrtmann@stadt-ilsenburg.de

2.a) Gewähltes Vergabeverfahren:
   Öffentliche Ausschreibung 
 gem. § 3 Nr.1 VOL/A

2.b) Art des 
 Auftrages:
   Gebäudereinigung in 
 Ilsenburg/
 OT Darlingerode, 
 Straße der Republik 1 
 und Schulweg 2-4

3.a) Ort der Leistung:
 Los 1:  Grundschule „Thomas 

Mann“, Schulweg 2
 
 Los 2:  Kita „Mäuseland“,  

Schulweg 3-4
 
 Los 3:   Ortschaftsbüro,  

Straße der Republik 1

3.b) Art und Umfang der 
 Leistung:  
  Unterhalts- und 
 Glasreinigung
   
  Unterteilung in Lose: 
 ja, keine losweise Vergabe

4.   Vorgeschriebener 
 Leistungszeitraum
    Los 1 bis 3: 01.01.2011 bis
  31.12.2012 mit der Option der 

Verlängerung um jeweils 1 
Jahr bis maximal 2014

5.a)  Unterlagen sind abzufordern 
bei: 

 Stadt Ilsenburg (Harz), 
 Finanz-und Hauptamt, 
 Zi. 310, 2.OG
 Harzburger Straße 24,
 38871 Ilsenburg (Harz) 
  Tel. (039452) 84-123,
 Fax (039452) 84-114

5.b)  Kostenbeitrag für die  
Verdingungsunterlagen:

  Die Höhe des Kostenbei-
trages beträgt 5,00  in Form 
eines Verrechnungsschecks. 
Der Kostenbeitrag wird 
nicht erstattet. Die Verdin-
gungsunterlagen werden nur 
versandt, wenn der  
Verrechnungsscheck 
im Original vorliegt.

5.c) Anforderung der 
 Verdingungsunterlagen: 
  Anforderung bis: 
 17.11.2010  
  bei: siehe 5.a)

6.a) Ablauf der 
 Angebotsfrist:  
  01.12.2010; 9.30 Uhr

6.b) Angebote sind 
 zu richten:  
 Anschrift siehe Punkt 5.a)

6.c) Das Angebot ist 
 abzufassen in:  
  Deutsch und in Schriftform

6.d) Angebotseröffnung:
 01.12.2010; 10.00 Uhr

6.e)  Bei der Eröffnung der Ange-
bote zugelassenen Personen: 
keine

 7. entfällt

 8.  Geforderte Sicherheiten 
 keine

 9. Zahlungsbedingungen
  Es gelten die Zahlungsbedin-

gungen gem. § 17 VOL/B

10. Rechtsform von  
 Bietergemeinschaften
   Gesamtschuldnerisch 
 haftend mit 
 bevollmächtigtem Vertreter

11.  Der Bewerber hat zum Nach-
weis seiner 

  unternehmensbezogenen 
Fachkunde, 

  Leistungsfähikeit und Zuver-
lässigkeit Angaben 

  gem. § 7 Nr. 4 VOL/A zu 
machen:

  Bewerbererklärung lt. RdErl.
des MW vom 09.08.2006 
– 42-32570/02 MBl. LSA 
Nr. 38/2006 vom 18.09.2006, 
Nachweis einer angemes-
senen Haftpflichtversiche-
rung,

  Referenzliste von vergleich-
baren Leistungen oder 
ähnlichen der letzten 3 Jahre 
unter Angabe von Ansprech-
partner und Telefonnummer,

   Bescheinigung der Eintra-
gung in das Unternehmer- 
und Lieferantenverzeichnis 
(ULV) der ABSt Sachsen 
–Anhalt  
(www.sachsen-anhalt.abst.de) 
oder durch folgende Einzel-
nachweise:

 -  aktueller Handelsregister-
auszug, Gewerbeanmeldung 
oder Nachweis der Mitglied-
schaft in der Industrie- und 
Handwerkskammer,

 -  Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung der zuständigen 
Krankenkasse,

 -  Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung des zuständigen Fi-
nanzamtes,

 -  Bescheinigung der Berufs-
genossenschaft

 -  Auskunft aus dem Gewerbe-
zentralregister nach § 5 Abs. 
1 des Gesetzes zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit 
 Bewerber, die nicht ihren 
Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, haben 
eine Bescheinigung des für 
sie zuständigen Versiche-
rungsträgers vorzulegen.

 12. Zuschlags- und Bindefrist: 
 19.12.2010

 13. Zuschlagskriterien:
  Der Zuschlag wird unter  

Berücksichtigung der Band- 
breite der Richtleistung sowie 
des Qualitätsmanagements  
und auf das Angebot erteilt, 
dass unter Berücksichtigung 
aller technischer, qualitativer 
und wirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte als das annehm-
barste erscheint.

 14.  Sonstige
 Angaben:  
  Mit der Abgabe eines Ange-

botes unterliegt der Bewerber 
den Bestimmungen über nicht 
berücksichtigte Angebote 
gem. § 22 VOL/A

15.   Änderungsvorschläge oder  
Nebenangebote zugelassen: 
nein

 
 16.  Vergabeprüfstelle:  
  Landkreis Harz,
 Friedrich- Ebert-Straße 42, 
 38820 Halberstadt 

 gez. 
 Loeffke   
   
   
  Bürgermeister
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Die vom Stadtrat der Stadt Ilsen-
burg in seiner öffentlichen Sitzung 
am 13.10.2010 beschlossene Satzung 
über die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 10 „Ilsetal“ bestehend aus 
der Planzeichnung, den textlichen 
Festsetzungen und den integrierten 
örtlichen Bauvorschriften sowie  
die zugehörige Begründung  
werden hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht.

Die oben genannte Satzung mit Be-
gründung wird zu jedermanns Einsicht 
bereitge-halten und kann während der 
üblichen Dienstzeiten im Bauamt der 
Stadt Ilsenburg (Harz), Zimmer 208, 
Harzburger Straße 24 in 38871 Ilsen-
burg (Harz) eingesehen werden. Bei 
Bedarf wird über den Inhalt Auskunft 
gegeben.
Mit der Bekanntmachung tritt die 
Satzung über die 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 10 „Ilsetal“ mit den 
örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
Gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) werden eine nach 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- oder Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und 

des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Ilsenburg unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 

die fristgemäße Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und 
über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.

Ilsenburg (Harz), den 29.10.2010  
   
gez. Loeffke, 
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung Stadt Ilsenburg (Harz) – Bekanntmachung der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 
„Ilsetal“ mit integrierten örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung von baulichen Anlagen sowie zur Herstellung notwendiger Stellplätze

Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg 
(Harz) hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 13.10.2010 beschlossen, dem 
Straßenabschnitt in der Friedens-
straße ab der Einmündung der Straße 
der Republik in Richtung Wernige-
rode bis zur Ortsdurchfahrtsgrenze 
den Straßennamen Am Steinkreis zu 
vergeben.
Die Straßenumbenennung tritt zum 
01. November 2010 in Kraft. Die so-
fortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO wird angeordnet.

Der Geltungsbereich ist im anlie-
genden Übersichtsplan dargestellt.

Begründung:
Dem derzeit noch im Bau befind-
lichen neuen Verbrauchermarkt in 
der Friedensstraße im OT Darlinge-
rode ist eine Grundstücksnummer 
bzw. Hausnummer zu vergeben. Um 
Umnummerierungen anderer Grund-
stücke zu vermeiden und um dem 
gewerblichen Standort eine eindeu-
tige Bezeichnung zu geben, wurde 

die Vergabe eines neuen Straßenna-
mens für den betroffenen Straßen-
abschnitt gewählt. Straßenbezeich-
nungen und Hausnummern dienen 
der Kennzeichnung und sind Ori-
entierungs- und Organisationshilfe 
für Behörden, Versorgungsbetriebe, 
Rettungswesen, Feuerwehr und 
Postzustellung, aber auch für Bür-
ger. Aus Gründen der Gefahrenab-
wehr, insbesondere zur Auffindung 
des Standortes in Notsituationen ist 
die sofortige Vollziehung unumgäng-

lich; die sonst mit Rechtsbehelfen 
verbundene aufschiebende Wirkung 
kann nicht eintreten.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Ilsenburg (Harz), Harz-
burger Straße 24 in 38871 Ilsenburg 
(Harz) einzulegen.

Gegen die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung kann die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs bei dem Verwaltungs-
gericht Magdeburg, Breiter Weg 203 
– 206 in 39104 Magdeburg beantragt 
werden.

Ilsenburg (Harz), 
den 29.10.2010 

gez. Loeffke 
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung – Stadt Ilsenburg (Harz) – Öffentliche Bekanntmachung der Straßenumbenennung im Ortsteil Darlingerode

Übersichtsplan zur öffentlichen Bekanntmachung der Straßenumbenennung im Ortsteil Darlingerode


